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Anlage II .

Vorlage der Kirchenregierung

an die Landesſynode der Vereinigten evang . prot . Landeskirche Badens

im Frühjahr 1928 .

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes .

Erſter Nachtrag zu dem kirchlichen Geſetz über die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für die Rechnungs⸗

jahre 1927 , 1928 und 1929 ( 1. April 1927 bis 31 . März 1930 ) und ihre Deckungsmittel betr .

Die Landesſynode hat am 1928 dasDie

folgende kirchliche Geſetz beſchloſſen :

Artikelt .

Der dem kirchlichen Geſetz vom 29 . April 1927

( VBl . S. 69 ) beigefügte Voranſchlag für die Rech⸗

nungsjahre 1928 und 1929 erfährt die aus

der Anlage erſichtliche Anderung .

1927 ,

Arktikel 2

Die hiernach feſtgeſtellte Mehrausgabe für das

Rechnungsjahr 1927 mit 565 010 “ . ll und die hier⸗

nach feſtgeſtellte Mehrausgabe für die Rechnungs⸗

jahre 1928 und 1929 im Durchſchnitt der beiden

Rechnungsjahre mit je 958 100 “ . und für die

drei Rechnungsjahre zuſammen mit 2 481 210 . f

iſt durch einen Mehrertrag der Zentralpfarrkaſſe mit

je 50 000 J½ , durch einen Mehrertrag an Zinſen

dem Geldverkehr mit den Banken mit je

25 000 9,½ %, durch den in den Rechnungsjahren

1927 , 1928 und 1929 gemäß Artikel 2 des kirchlichen

Geſetzes vom 29 . April 1927 ( VBl . S . 69 ) aufzu⸗

bringenden Ertrag der Landeskirchenſteuer und , ſo

weit dieſer nicht ausreicht , aus dem umlaufenden

Betriebsfonds zu decken .

duS8

Atkel

In Artikel 4 des kirchlichen Geſetzes vom

1927 ( VBl . S . 69 ) werden die Worte

Millionen Reichsmark “ erſetzt durch die Worte

Millionen Reichsmark “ .

29 . April

- ˖

Artikel 4.

Dieſes Geſetz tritt mit dem Tage ſeiner Ver —

kündung in Kraft .

Akkikel 5.

Mit dem Vollzug dieſes Geſetzes wird der Evang .

Oberkirchenrat beauftragt .

Dieſes Geſetz wird hiermit verkündet .

Karlsruhe , den . . . Mai 1928 .

Evang . Kirchenregierung :9 0
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MoD

werden .

wird den voranſchla

ſichtlich um 50 000

ertrag iſt als weiter mittel i

P oſteVoranſchlag K et der

Schließlich iſt im Rechnungsj durch die

Gewährung höherer Zinsſätze , als bei der Auf⸗

werden

Bankgut

ſtellung des Hauptvoranſchlags erwartet

konnte , und durch ein dauernd

haben eine Erhöhung des Zinſenertrags von rundö

½%ͤ eingetreten und auch für die Zukunft8

hohes

25 000

zu erwarten .

DeDer Hauptvoranſchlag ſchließt für

drei Rechnungsjahre mit einem Fehlbetrag von

523 100 ½% ab . Rechnet man für das Rechnuns

jahr 1927 hierzu die im Nachtrag geforderten ?

ausgaben in Höhe von 565 010 “ . ½¼, ſo ergibt ſich

ein noch zu deckender Betrag von 1088 110 ,l .

Dem ſteht ein im Nachtrag eingeſetzter Mehrertrag

an Deckungsmitteln in Höhe von 994000 “ . ,
—

gegenüber , ſo daß ein voranſchlagsmäßiger Fehl⸗

jedes der

betrag für d

bleibt , der , ſofern er nicht durch Einſparungen aus 1

geglichen

1928 und 1929 erhöht ſich der Fehlbetrag von

23 1 um je 958 100 / Nachforderungen ,

der noch zu deckende Geſamtbetrag alſo auf je

481 200 J½e . Aus erhöhten Einnahmen ſtehen

Rechnungsjahr 994000 7, / als Deckung
Sor —2 1der FFinanzDer den Ernſt

noch verbleibende Fehlbetrag

ſoweit er nicht durch Ein —200 KDon 48 06

eigerung der Steuer —
2

äge Deckung findet , de enden Betriebs

antfenderlaufendenErhöhung des um

der

Betriebsmittel der
wendig geworden , weil

auch die flüſſigen

chenkaſſen erhöht werden müſſen . Im Hinb ick
Ausgaben

Kir l

auf die monatlichen Bedürfniſſe insbeſondere für

die Gehaltszahlungen ſollte ein größerer Beſtand anD
1

greifbaren Geldmitteln vorhanden ſein , um in einer

Zeit ſchwacher Bareingänge herangezogen werden

zu können .

—

———



en in der Anlage des kirchl . Geſetzes vom 29 . April 1927 ,

und Einnahmen treten unter den nachverzeichneten Abſchnitten folgende weitere

I . Teil : Regiekaſſe des Oberkirchenrats .

7V 5 .

Anlage
Seite 69 ff . , aufgeführten Ausgaben
Beträge :

Ausgaben

Betrag für
1. April 1927
bis 31. März

1928

22

Erläuterungen

oberſten

Bezüge der planmäßigen Beamten

oberſte Landeskirchenbehörde

in kirchliche Beamte )

züge der Beamten des Evang . Oberkirchenrats

Landeskirchenbehörde und als

oberſte kirchliche Vermögensverwaltungsbehörde .

Mehrauf
1 1

rufliche Stellenzulage von 500 N. / jährlich

Kirchenpräſident , Gruppe B 1

( bisher B 3) 22 160 σf4

Aufwendungsgeld 5 000 „

Prälat , Gruppe B 2

( bisher B 2) ———

Oberkirchenrat , Gruppe A 1

( bisher XIII ) 5

Pfarrer ( Hilfsarbeiter ) ,
Gruppe A 2 b ( bisher XI )

Finanzrat ( Hilfsarbeiter ) ,
Gruppe A 2cc ( bisher XI ) )

Baurat , Gruppe A 2 d

( bisher X

Oberrechnungsrat , Vorſtand

der Reviſion , Gruppe A 2 d

( bisher Y ) — —

Oberrechnungsrat auf ſonſtiger
wichtiger Dienſtſtelle , Gruppe
A 3b ( bisher Verwaltungs —

obekiftſpektor . ⸗⸗⸗

Bauoberinſpektor , Gruppe &

4 a ( bisher —) ? ) . —

Oberreviſor , Gruppe & 4 b

( bisher Reviſionsinſpektor in

VIII ) ) — 2

Hausinſpektor des Oberkirchen

rats , Gruppe A 8 ( bisher V) * )

Kanzleiſekretäre , Gruppe A 8

( bisher 1 Stelle in Gr . V) 7 )

Maſchinenmeiſter , Gruppe A 9

F

Amtsgehilfe , Gruppe X 10 a

( bisher —) )

( bisher 9) Stellen

Der Beamte erhält nac

1107

934

8²⁴

535

550

280

245

A —

5 510

27 160

19 880

14 328

10 488

5 532

5 947

3432

5 350

k3332

2 330

124 802

h Anmerkung 1 zu Gruppe A8 des ſtaatlichen Beſoldungsgeſetzes eine ruhegehaltsfähige und unwider

Im Hinblick auf die durch
das Kirchenvermögensgeſetz vom
7. April 1927 ermöglichte Über

führung der ſtaatlich⸗kirchlichen
Verwaltung des Kirchenvermögens
in die rein kirchliche Verwaltung
lehnt es der Staat neuerdings
überhaupt ab, in ſeinen Voran
ſchlag künftig noch neue plan
mäßige Stellen für die ſtaatlich
kirchliche Vermögensverwaltung
aufzunehmen

Es ſind deshalb hier als rein
kirchliche Stellen wieder bzw . neu
vorgeſehen :

1 Finanzrat ( Hilfsarbeiter
Gruppe A 2 bisher XI

1
Ol yhnungsrat als Vor

Reviſion , Gruppe &
X) ,

r ( Reviſi ſpekt . ) ,
VIII f

Es en auf die Er

terunger 6, Seite 3/5

Hauptvoranſchlags Bezug ge

Die Geſchäfte der Bau⸗
abteilung haben infolge erhöhter

Inanſpruchnahme vonſeiten der

Kirchengemeinden in einer Weiſe

zugenommen , daß eine weitere
Arbeitskraft ( Bauoberinſpektor ) un

igänglich notwendig iſt . Die

Einſtellung erfolgt erſt im Laufe
des Rechnungsjahrs 1928

Es wird ferner zur Entlaſtung
des Sekretariats für einfachere
Arbeiten dieſer Abteilung eine
weitere Kanzleiſekretärſtelle vor

geſehen .
3) Der z. Z. vertragsmäßig ver

wendete Diener ( Amtsgehilfe ) ſoll

planmäßig angeſtellt werden



Im Hauptvoranſchlag für
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9 ſi

n EE
ifgeführtenAufg

zßinkommen eine

welt
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Finanzrat als Vorſteher des

Rechnungsamts ,
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19 Stellen ( bisher 22 ) 8
Im Hauptvoranſchlag ſind vor —

geſehen . ——

Hievon

der Vereinbarung vom 1. Juli
1908/31 . Aug . 1909 die Hälfte

mit rund

Ausgaben
1. April 1927
bis 31. März

1928

—＋4

Betrag für

April 1928
Erläuterungen

Übertrag

Stellen Übertrag
enſtjahren zufolge Anmer⸗

kung 1 zur Gruppe A 2d des
ſtaatlichen Beſoldungsgeſetzes
in die Gruppe A 2c vor .

Finanzrat ( Hilfsarbeiter ) ,

Gruppe A 2d ( bisher X 245

Oberrechnungsräte , Gruppe A
2d ( bisher X

Oberrechnungsrat als Leiter .
der Regiſtratur , Gruppe A 2 d

bisher X)

Oberrechnungsräte auf ſonſti

gen wichtigen Dienſtſtellen ,
Gruppe A 3b ( bisher IXN) “

Rechnungsräte , Gruppe A 4½

bisher IX )

Verwaltungsoberinſpektor ,
Gruppe A 4a ( bisher Ober

regiſtrator in IX )

Finanzoberſekretäre , Gruppe
A 4b ( bisher Finanzinſpek
toren in VIII ) 5
Oberreviſor , Gruppe X 4b
( bisher Reviſionsinſpektor in

VIII ) . ,
Verwaltungsoberſekretär ,
Gruppe A 4b ( bisher VII )

1 253 24 142

9 653 150 635

148 950

Mehraufwand 9 653 1 685

trägt der Staat gemäß

4 820 840

OZahl der planmäßigen Stellen beim Ev . Oberkirchenrat :

rein kirchliche ( a) 15 gegen bisher 9

kirchlich - ſtaatliche ( 6) . 19 „ 322

Summa 34 gegen bisher 31

Übertrag

Durchſchnit

13 510

Ein Rechnungsrat und ein
Reviſionsoberinſpektor , beide

r in Gruppe IX , werden ihr
eit entſprechend in die neue

X 30b eingereiht

Der Mehraufwand erſcheint
halb ſo gering , weil wie oben
r der Erläuterung Ziffer 1

dargelegt hier drei Stellen aus —
fallen .

5

2



Übertrag

b. Bezüge der außerplanmäßigen Beamten

a4. als oberſte Landeskirchenbehörde ( rein

kirchliche Beamte

1 dußer )
beim Sekretariat )

. als oberſte kirchliche Vermögensverwal

tungsbehörde

Summe Abſchnitt 1

Andere perſönliche Ausgaben für den Evang . Ober

kirchenrat :

1. April 1928
31. März

ährlich
7MAl

Alanmäßige Stelle ( 1 Vikar

41 470

500

Für Führung der Regiekaſſe . 500 500

Für Aushilfe bei der Reviſion
und bei der Regiſtratur 2 500 3300

Vier Angeſtellte der Kanzlei ein⸗

ſchließlich Verſicherungskoſten . — 7 190

Zwei Angeſtellte der Bauabtei⸗

lung einſchließl . Verſicherungs —
CE 6 900 8

9 90010 990
Von der Summe für die Vermö⸗

gensverwaltung trägt der Staat

gemäß der Vereinbarung vom

1. Juli 1908/31 . Aug . 1909 die

1099
Hälfte mit 5495 &. l . .

—

Als rein kirchlicher Aufwand

verbleibt ſomit die andere

Hälfte mit rüd 5 490

Rein kirchl . Aufwand im geſamten [ 15 390

Nach dem Hauptvoranſchlag
12 970

6550 5 89. 1309380

Mehrbetrag 2360

Summe Abſchnitt 3

2 360

Erläuterungen

1928 kein Mehraufwand



Aus gaben

Betrag
für

Erläuterungen

ο

Ruhe⸗ und Unterſtützungsgehalte für die Beamten

des Evang . Oberkirchenrats :

Ruhegehalte :

früherer Präſident

frühere weltliche Kollegial
mitglieder

2 frühere geiſtliche Kollegial —
mitglieder — —

frühere Beamte der kirchlichen
Vermögensverwaltung

frühere Beamte der ehemali

gen Bauämter

20 Ruhegehaltsempfänger

Guttatsweiſe Unterſtützungs⸗
gehalte

Von der Summe für die Ver

mögensverwaltung trägt der

— 9191
Staat die Hälfte mit

48 595. Dem rein kirchlichen

Aufwand iſt ſomit die andere

Hälfte mit

zuzuſchlagen .

Rein kirchl . Aufwand im geſamten

Nach dem Hauptvoranſchlag
— 98 560

60 670 4
8 —

Mehraufwand

rund .

10 996

1864

24927

22896

60 683

5 800

66483

48 595

115078

109 950

5128

5130

9) Von den nach § 126 Abſ. 6
KWein der Faſſung vom 17. März
1924 ( VBl . S . 34 ) zu berechnen
den Ruhegehältern bleiben die über
die nach dem ſtaatlichen Beamten⸗
geſetz berechneten Gebührniſſe hin⸗
ausgehenden Betreffniſſe der Kirche
allein zur Laſt

10) Ein früheres weltliches Kol
legialmitglied iſt geſtorben



6

——— —

Verſorgung der Hinterbliebenen
amten des Oberkirchenrats :

a. Beiträge an die Beamten

witwen - jetzt Landeshauptkaſſe

gem . Art .6 der Vereinbarung

vom 1 . Juli 1908 /31 . Auguſt

1909 und zwar
nach Artikel 6 Ziffer 2 à

6 2

6 2 .
. E 1 2

b. Witwen⸗ und Waiſengehalte :
G. an die Hinterbliebenen eines

geiſtlichen Mitglieds des

Oberkirchenrates und von

drei Beamten der früheren
Bauämter

6. an die Hinterbliebenen eines

früheren weltlichen Präſi —⸗
denten und eines weltlichen

Mitglieds des Oberkirchenrats

Von der Summe für die kirchliche

Vermögensverwaltung trägt der
9923

Staat die Hälfte mit 3
△π 14 615 . / . Dem rein kirch —
lichen Aufwand iſt ſomit die

andere Hälfte mit .

zuzuſchlagen .
Rein kirchl . Aufwand im geſamten

rund

Nach dem Hauptvoranſchlag
25 220

23 160 ＋

Wenigeraufwand

Abſchnitt 1

9 3

„ 4

7 0

M

Zuſammenſtellung

ehemaliger Be

— — — —

˖
1

ö

000

13 000
8

12 890ʃ¹

3 86012/10 43012
16 750 29 230

14

1U

ehraufwand

1

f

ͤ

192

8

— — — — — — —
1 I
f Betrag für
1
1 . 9 9r

—
— —

f
f

ö
f

ö

‚

1 ‚

3 twen ſeit

I1 un 0 1 0tu 01 inſchlags
hen

die Erläuterung Zif
itwe iſt ſeit Auf

Jauptvoranſchlags ge
Witwe iſt hinzuge

57 24 41015 ) Minderung infolge Todes⸗

18 330

1100

6 400

25 830 45 050

Weniger

41 970

2 360

5 130

— 4 410

(ſiehe oben Ziffer 1
April 1927

fälle
.

1928 ergibt ſich kein

1) . Auch
0

weil infolge der Tod

ſparungen gemacht werden . .



—x

nicht im k

voranſchlag ſind an planmäßi

Anhang .

Der Aufwand wird aus dem Er

irchliche en Vor u

Beamten des Bezirksdienſtes .

Vermögens beſtritten und erſcheint deshalb
N 9 7 ◻ 2 2Juli 1908 /31 . Auguſt 1909 ) . Im Staats

Bezirksdienſt beantragt :

Art der Amtsſtellen

Oberfinanzrat als Vorſtan

Bezirksbehörde auf beſo6 85ſo
S

wichtiger Stelle

' erfinanzrat als Vorſtand
. — Bezirksbehörde

Finanzräte als Vorſtände vo

Bezirksbehörden

berrechnungsrat auf wichtiger
Stelle im Bezirksdienſt

Finanzoberinſpektoren auf

tigen Stellen im Bezirksdienſt

Finanzoberſekretäre

Finanzſekretär auf beſonders ver

antwortungsvoller Dienſtſtelle

Finanzſekretäre

z Finanzaſſiſtenten

—ιi

zuſammen

Erläuterungen

Oberfinanzrat , Gruppe XII

Nach Anmerkung 1 zur Gruppe A 2a im Beſoldungs
geſetz kann der Beamte eine ruhegehaltsfähige und un
widerrufliche Stellenzulage von 800 N . jährlich erhalten

Finanzrat , Gruppe XI
Der Beamte hatte für ſeine Perſon die Bezüge und die
Amtsbezeichnung der Gruppe XII

Finanzräte , Gruppe XI ,
Finanzrat , Gruppe X

Von den zwei Finanzräten der Gruppe XI hatte einer
ſeine Perſon die Bezüge und die Amtsbezeichnung

der Gruppe XII. Der Finanzrat in Gruppe X hatte für
ſeine Perſon die Bezüge der Gruppe XI

Finanzoberinſpektoren , Gruppe IX, von denen derjenige
er kirchlichen Zentralkaſſe mit bedeutendem Geſchäfts

umfang als zw Beamter auf ſehr wichtiger Stelle ſich
befindet

Finanzinſpektoren , Gruy VIII
Finanzoberſekretäre , Gruppe VII

Verwaltungsſekretäre , Gruppe von denen einer auf
beſonders verantwortungsvoller Stelle ſch befindet . Eine
weitere Stelle für Gruppe VI , jetzt 7 a, iſt dringend not⸗
wendig , um einen Beamten mit Rückſicht auf die abgelegte
Prüfung , ſein Lebens - und Dienſtaller und mit Rückſicht
auf ſeine verantwortungsvolle Tätigkeit vorrücken laſſen
zu können

Verwaltungsaſſiſtent , Gruppe V

Zwei weitere Stellen ſind dringend notwendig , um für
Beamte , die die vorgeſchriebene Prüfung abgelegt haben ,
mit Rückſicht auf Lebensalter und Beſchäftigungsweiſe
eine Anſtellungsmöglichkeit zu ſchaffen .

Beamte .



Wenn die Stellen wie vorſtehend an genehmigt werden , findet dieegeben im Staatsvoranſchlag

Bemerkung im Anhang des ( Seite 12 ) , wonach die Stelle eines Verwaltungs
ſſ ˖aſſiſtenten in Gruppe Vin eine ſolche in Gruppe VI umgewandelt werden ſoll , ihre Erledigung .

Im Hinblick aber auf das kirchenvern nögensgeſetz vom 7. April 1927 lehnt es der Staat , wie an

anderer Stelle ſchon 3 — joben , neuerdings ab , in ſeinen Voranſchlag künftig noch neue plann näßige
Stellen für die kirchliche Verr ltung aufzunehmen Sofern im Staatsvore anſchlag

eine weitere Stelle in Gruppe VI, jetzt A 7 a, über haupt nicht und ſtatt der drei Stellen in Gruppe

jetzt A8 , nur eine genehmigt wird , ſoll die ber eits auf rein kirchlichem We ege erfolgte Beförderung ö

eines planmäßige n Beamten nach Gruppe VI , jetzt A 7 auch ferner als rchliche Maßnahme

zu Recht beſtehen . Es ſoll ferner die planmäßige Anſtellung von drei auße — Beamter

der Gruppe V, jetzt A 8, auch ohne die Genehmigung der betre ffenden Stellen iim Staatsvoranſchlag

als rein kirchliche Maßnahme ſchon mit Beginn des Rechnungsjahres 1928 38

0 3 2E. — U

Außerplanmäßige Stellen .

Zahl Gruppe 5
Art der Amtsſtellen Erläuterungen

der Stellen

Finanzoberſekretäre 2 A 4b Bisher 2 6 Beamtenſtellen pe VII, zur E

Aufnahme junger Beamten

ie 2 A 8 Von bis auß der Gruppe
V ſollen

bie planmäßig U



lt

II . Teil .

Evang . Zentralpfarrkaſſe , Unterländer Evang . Kirchenfonds ,

Evang . Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim

und Evang . Stiftſchaffnei Lahr.

Evang . Zentralpfarräaſſe .

Betrag für

A 1. April 1927 1. April 1928
Ausgaben bis 31. März ] bis 31. März Erläuterungen

5 1928 1930 jährlich

2

7 Bezüge der planmäßigen Beamten 400 600 Mehraufwand infolge Anwendung des neuen ſtaat

lichen Beſoldungsgeſetzes

8 Vergütungen der außerplanmäßi

gen Beamten 2 240 600 Wie oben

9 JwAndere perſönliche Ausgaben

Vergütungen der vertrags

mäßig angeſtellten Gehilfen . 250 500 JJ
f

f Sonſtige erſö MitKaahen⸗d. Sonſtige perſönl Ausgaben : Mehraufwand infolge Erhöhung der ſtaatlichen Ver

6. Stellvertretung , Dienſt⸗ - u. gütungsſätze

Schreibaushilfe . . 250 500

11 [ Für früher geleiſtete Dienſte :

a. Ruhe⸗ und Unterſtützungs⸗

gehalte 270 100 Mehraufwand infolge Anwendung des neuen ſtaat

lichen Beſoldungsgeſetzes

—Hinterbliebenenverſorgung 20

Summe 1430 2 620



Anterländer Epang . Kirchenfonds .

rrrrrSSrSrrrr

Betrag ü
1.

April 192711 928
Au gaben Erläu ngen

Achnitt E Me8 1 0 ahrlick
134

˙UUUEccTFh
1 1

Bezüge d planmäßigen Be en 4 0
: M f˖ K A

' Iſtäch ſt f Ayr 8

U
ö

31 f D cK
1

5 lrch tſt 15 V

ö 0 K kt 1 ſt

— ſt
t wird

8 Vergütungen der außerplanmäßi

gen Beamten 650 900 Bedarf

fFSFE 81
f a

69
Andere perſönliche Ausgaben
ö 77 ö

d. Sonſtige perſönl . Ausgaben :

3. Stellvertretung , Dienſt

Schreibaushilfe 884 1 800 zu dem Mehrbedarf 6 5

zergüt
ſt Pf 8005

fi Vorſte

ih

11 Für früher geleiſtete Dienſte

a . Ruhe⸗ und Unterſtützungs⸗
U 2 5 1gehalte 1280 2 50⁰ ( Mehraufwand infolge Anwendung des neuen ſtaat

＋Ir ＋ E Ge liche Noſaldr Sgeſetzes. Hinterbliebenenverſorgung 150 fnf
Summe 6930 [ 11 500

— — —

en , Kirchenſchaffnei Ahei biſchofshei
Der perſönliche Aufwand dieſe beiden Fonds

Evang . Kirchenſchaffnei Aheinbiſchofsheim . ( thöht ſich infolg menen Panilicden B610

nicht, weil bei der Evang . kirch

. 2 20 2 080 tungenverwaltung Offenburg ſeit Juli 1927
Evang . Stiftſchaffnei Lahr .

beſchäftigt iſt0 )el gt Ut



III Teil : Allgemeine Evang . Kirchenkaſſe 11

( Landeskirchenſteuer⸗Voranſchlag ) .
„ . . . .

Betrag für
1. A 997 Ayril 19Ab⸗ 8 April 1927 1. April 1928 E8 bis 31. Märzf bis 31. März Erläuterungen

1928 1930 jährlic
A A .

8 öA . Laſten .

ö
1 ge— ö 2abgänge n1 Nieder⸗ fk 4

igen ( einſchl
4 5 1

f rückt Utungen 5 000 Der Betrag iſt
8 —

— ˖ notwendig ge
rieder ang

ns
r1

entrichtenden Lande
600 000 J . ½, nicht eingeht

U SEA 1B . Verwaltungskoſten .
ö

Bezüge der planmäßigen Beamten 5 000 10 410

1

̃
n Gruppe

2 Finanzoberſekretäre , Gruppe A 4b ,
bisher Gruppe VII

kretär auf beſonders verantwortu oller
uppe A 4c, bisher Ver 9

bisher Verwal

Karlsruhe wurde wäh

f 1 f
geweſenen

f f ( Finanzoberſe X 4b
ewieſen

außerplanmäßigen

ol. 6 J[ Andere perſönliche Ausgaben :

0 d. Sonſtige perſönl . Ausgaben :

27 ). Stellvertretung , Dienſt⸗ u

Schreibaushilfe

Übertrag

1700

2 100

1000

2 500

iſt. Dadurch rt ſich der
für 1. April 1927 bis

Hier wird eine Aushilfe mehr verrechnet als ur
inglich angenommen Daher der größere

tehraufwand
war .



9

Betrag für

1. April 19271 . April 1928
0 1Ausgabe Mär Erläuterungen

Übertrag 8 800 13 91

Für früher geleiſtete Dienſte :

Rul nd Unterſtützungs

el 6 80 1R pfäng kt 27
gehalte 90 fäng

tritt 1. Af 1928 hin

Hinterbliebenenverſorgung 326 2 300 ˖ Hinterbl verſte
* npfd 1 0 U

n 5
k 14

7 N 1908

J 0 29

Summe B: Verwaltungskoſten 9 120 17 010

C . Zwecksausgaben .

I . Aufwand für die Kirchenleitung .

Aufwand für den Oberkirchenrat 830 15 050 10 n

Summe C1 : Aufwand für die

Kirchenleitung 25 830 45 050

La . Aufwand für das kirchliche

Verwaltungsgericht 200⁰ de
liegt eit ———9 —9——

III . Aufwand für die Gemeinde achliche A Drss ſſ

ſeelſorge im allgemeinen . hier vorgeſehene Betrag beſtimmt

Bezüge der planmäßigen ( ſtän⸗

digen ) Geiſtlichen 172 210 361 420 n delb ö 0 lpr

t˖ U Stelle wie
ö der planmäßigen Stellen

sebildeten Religionsl

Übertrag 172 210 361 420

nach Umwa
in ein

evang . Kirchlichesswirt zu beſetzen
zialamt ( Ausgabe IIL 30 a a und beträgt

die Geſamtzahl der im bisherigen Gemeinſchafts
etat aufgeführten planmäßigen Stellen für Geiſt
liche 484 gegen bisher 482 (vgl. Hauptvoranſchlag ,
Ausgabe II 17 33/35 Hievon erhält

zruppe A 1
er Gruppe

ildeten Religions
12. März

L41 cher ſeine Bezüge
des ſtaatlichen Beſoldungsgeſ
XIII Die theologiſch vorge
lehrer werden gemäß der Verordnung v

in Geiſtli



ſchnit
Ausgaben

April 1927
bis 31. März

1928

Betrag für

1. April 1928
bis 31. März
1930 jährlich

A

Erläuterungen

30

irz

UÜUbertrag

Bezüge der außerplanmäßigen ( un

ſtändigen ) Geiſtlichen

Dienſtaushilfe und Stellvertretung

Ruhegehalte

Hinterbliebenenverſorgung :

Verſorgungsgehalte

Summe C III : Aufwand für
die Gemeindeſeelſorge im all

gemeinen

IV . Aufwand für die landes

kirchliche Volksmiſſion .

Perſönlicher Aufwand

V. Aufwand für den Dienſt in der

ſozialen Fürſorge , im Wohlfahrts

dienſt u. a.

Perſönlicher Aufwand :

a. Für im Dienſt befindliche
Geiſtliche und Beamte :

4. Planmäßige Geiſtliche ( 7)

6 . Planmäßige Beamte ( 1 in

Gruppe A 2 0)

Übertrag

4000

26 000

31 000

33 210

640

361 420

4122⁰

15 000

52 000

62 000

531 640

W

4 980

1925 ( VBl. S. 14ff. ) wie die als Profeſſoren
ſtaatlich angeſtellten Religionslehrer , alſo nach
der ſtaatlichen Beſoldungsordnung beſoldet . Alle

en Geiſtlichen erhalten ihre Bezüge nach dem
en Geſetz vom .. . . über die

ſtbezüge der Geiſtlichen uſw . , in welchem eine
Unterſcheidung nach Gruppen nicht mehr vor
geſehen iſt. Dementſprechend iſt der Mehraufwand
hier berechnet

Der Mehraufwand infolge des neuen der Landes
ſynode im Entwurf vorliegenden Geſetzes über
die Dienſtbezüge der Geiſtlichen iſt für das Rech
nungsjahr 1. April 1927 31. März 1928 durch
Einſparungen gedeckt , weil die im Hauptvor
anſchlag vorgeſehenen neuen Vikarsſtellen faſt
durchweg noch nicht beſetzt werden konnten

Mehraufwand infolge Anderung der Beſoldungs
ordnung

wie bei Abſchnitt 21

wie bei Abſchnitt 21

Der Mehraufwand enthält auch die Stellenzulage ,
die durch die Kirchenregierung nachträglich feſt
geſetzt wurde ( 300 & . jährlich

Der Mehraufwand für 1. April 1928 bis 31. März
1930 erſtreckt ſich auch auf die Stellenzulagen , die
durch die Kirchenregierung nachträglich feſtgeſetzt
wurden .

Entſprechend einem Beſchluß der Landesſynode
während ihrer letzten Tagung im Frühjahr 1927
ſoll das kirchlich - ſoziale Pfarramt ( Mannheim )
mit Wirkung vom 1 . April 1928 an in ein evan⸗
geliſch⸗kirchliches Sozialamt umgewandelt und mit
einem Volkswirt , der praktiſche Erfahrung im
kirchlich - ſozialen Dienſt hat , beſetzt werden . Zu
nächſt ſoll die Anſtellung des betreffenden Beamten
eine vertragsmäßige ſein



Betrac

AMB 11 19 11 fAb Au ? o n 8 4 8
ſchnitt

Übertrag 86

—
Außerplanmäßige Geiſt

liche (1 wie bisher ) und

Beamte ( 1)

31 [ Für die ſoziale Ausbildung der

Geiſtlichen und ſonſtiger Auf —
wand für die ſoziale Fürſorge ,
für Wohlfahrtsdienſt u. a. 2 000

Summe CV : Aufwand für den

Dienſt in der ſozialen Für⸗
ſorge , im Wohlfahrtsdienſt

RRRDR˖˖rSS . . . . .

1 6 N EeIl

1¹

f˖ 14

0

7 U 4
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10
8ö 1

dem im Hauptv 0 J I
9 Hild 8

Llusb Ul D d
Fulf 6 10
* W Hi0 t ſachlich

Di 1 1

cht nſtgeb
bracht u n kö



4*3ö für

1. April 1928
ſchnittf Ausgaben bis 31. März Erläuterungen

1930 jährlich
Æ

— ꝛ

ür 3 Aufwand für den Religions
unterricht an Fortbildungs⸗ und

n 8 zach ſchulen ( in geringerem Um
ür fang auch an Volksſchulen un
ir
8 höheren Lehranſtalten

32 den Religionsunterricht durch

[ ttheologiſch vorgebildete Reli

8 gionslehrer :
u

Perſönlicher Aufwand :

für im Dienſt befindliche

Geiſtliche :

planmäßige
Stellen in Gruppe A 20

2 Stellen in Gruppe A 2 10 060 12 770 die Beſoldungen ſind geregelt durch Verordnung
— vom 1925 , VBl . S. 14ff

zuſ. 7 Stellen ( bisher Stellen , 8 ichtung zweier weiterer planmäßiger
wovon 4 in Gruppe XI Stellen s ſich als unumgänglich notwendig

und zwar 1 in Heidelberg ( Fortbildungs - undund 1 in Gruppe X —— — —ind 1 in uppe
ö Gewerbeſchule ) ab 1. Oktober 1927 und 1 in

eim ( Handelsſchule ) ab 1. Mai 1927. Auf

le Zeitpunkt kommt eine außerplanmäßige
außerplanmäßige : Stelle in Pforzheim in Wegfall
2 Stellen ( bisher 3) Die Vergütungen ſind geregelt durch Verordnung

vom 12. März 1925 , VBl . S. 14ff
Der durch das kirchliche Geſetz über die Dienſt —

9⁰ bez üge der Geiſtlichen vom ent⸗
19 ſtehende Mehraufwand wird für den — — Haus

haltszeit raum durch den Wegfall einer außerplan
. mäßigen Stelle gedeckt (vgl. die Erläuteri — zu

üte geiſtliche 32 a [aa] a

Religionslehrer 100 800 Mehrbedarf infolge Erhöhung der Vergütungsſätze
33[ Für den Religionsunterricht 33 —

in den Kirchend ienſt übernom

mene Volks - und Fortbildungs
ſchullehrer :

Perſönlicher Aufwand :
für im Dienſt befindliche
Lehrer :

a. planmäßige ( bisher 3 in

G . .
16 in Gr . VIII und 4 in

Gr . VII :

9 Stellen in Gruppe A 3 b 31 930 Der durch das neue Beſoldungsgeſetz entſtehende
19 Stellen in Gruppe 4 E8 Mehraufwand für das Rechnungsjahr 1. April

6 Stellen in Gruppe A 4 b 19² bis 31 . März 19²⁸ iſt gedeckt , weil fünf
planmäßige Stellen bisher nicht beſetzt waren

1 Stellen ( wie bisher ) . und ſechs Stellen durch außerplanmäßige Lehrer
Stand vom 1 . Okt. 1927 . verſehen wurden

Übertrag 10 460 45 500



Betrag für

Ab 1. April 1927
ſchnitt Ausgaben bis 31 März Erläuterungen

1928

Übertrag 10 460 45 500

Ab 1. April 1928 folgende wei
tere Stellen

1 in Gruppe A 31

2 in Gruppe A 4

3 Stellen ( neu 18 900 Errichtung dreier w f

Hiernach Stellenzahl im geſamten Gewerbef
elberg,

Gewerbeſch
ab 1. April 1928 : Pforzh ſchi
10 in Gruppe A 3 b

21 in Gruppe A 4 a
6 in Gruppe A 4 b

37 Stellen .

6 . außerplanmäßige 2 006 ver 50

5
f˖ rplan f˖

C 9

auf, c

„. , vertragsmäßig angeſtellte . 6 820 8 000

Summe VI : Aufwand für den

Religionsunterricht an Fort

bildungs⸗ und Fachſchulen
( in geringerem Umfang auch
an Volksſchulen und höheren

Lehranſtalten ) 17 280 74 400

VIII . Aufwand für die kirchliche

Preſſeſtelle .

37 [ Perſönlicher Aufwand 730 1450 n durch das Geſetz üb
Geiſtlicher

lrch das Geſetz üb die

Mehraufwand
jährlich 300 .f½/, die
angewieſen wurde

ritt noch n Stellenz
nachträglich



der
chten

von
und

Ausgaben

Betrag für

1. April 1928
is 31. März

jährlich

0

V.

Erläuterungen

IX . Allgemeiner Aufwand .

in arme Kirchen

diaſporagemein⸗

kirchliche Bedürfniſſe beſon

derer Art

Unvorhergeſehenes
S

IX: Allgemeiner Auf⸗

Summe C I: Aufwand für die

Kirchenleitung „

Summe C La : Aufwand für das

kirchliche Verwaltungsgericht
Summe C III : Aufwand für die

Gemeindeſeelſorge i. allgemeinen
Summe CIV : Aufwand für die

landeskirchliche Volksmiſſion
Summe C V: Aufwand für den

Dienſt in der ſozialen Fürſorge ,
im Wohlfahrtsdienſt uſw . .

Summe C VI : Aufwand für den

Religionsunterricht an den Fort⸗
bildungs - und Fachſchulen

Summe CVIIII : Aufwand für die

kirchliche Preſſeſtelle

Summe CIX : Allgemeiner Auf⸗
wand

ZwecksausgabenSumme C:

Summe

Summe B: Verwaltungskoſten

Summe der Ausgaben

50 000

000

2 200

53 200

25 830

233 210

640

53 200

330 890

225 000

9 120

565 010

50 000

45 050

2 000

531 640

1370

6 980

74 400

1450

53 200

716 090

225 000

17 010

958 100

9

Die Zahl der dringenden Unterſtützungsgeſuche waris
jetzt weſentlich höher , als bei der Aufſtellung

Hauptvoranſchlags angenommen wurde .
dem iſt der Beſchluß der Landesſynode ,
em die Kirchengemeinde Schönau i. W. mit

einer einmaligen Zuwendung von 30 000 N .
und mit einer jährlichen Zuwendung von
5000 N. / unterſtützt werden ſoll , im Haushalts
zeitraum zu vollziehen .

er Beitrag für das Theologiſche Studienhaus in
Heidelberg wird für 1. April 1927 bis 31. März
1930 von 2200 auf 3000 , alſo um jährlich
300 N. erhöht . Die weitere Erhöhung iſt für

verſchiedene andere Beiträge beſtimmt .

Für goldene Hochzeitsbibeln u. a .



Betrag für

Ab 1. April 1927 1. April 192

ſchnitt Einnahmen bis 31. März ] bis 31. Mär
1928 1930 jährlick

l. ＋ι

11J Ertrag der Landeskirchenſteuer :

a. Landeskirchenſteuerzuſchlag
zur Reichseinkommenſteuer

a . der Lohnſteuerpflichtigen 369 000 369 000

B. der ſonſtigen Einkommen

ſteuerpflichtigen S00 000S800 000

b. Landeskirchenſteuerzuſchlag
zur badiſchen Grund - und

Gewerbeſteuer — 250 000 —250 000

Weniger Weniger

2 [ Reinertrag der Zentralpfarrkaſſe 50 000 50 000

9 Zinſen 25 000 25 000

Summe der Einnahmen

Summe der Ausgaben

Mehrbetrag der Einnahmen

994 000

565 010

428 990

994 000

958 100

35 900

3 Erläuterungen

ſchloſſer mit
1500 000

Betrag

Mehrertrag nac

Mehrertrag infolge höherer Zinsſätze
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